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 Zürich, 26. Mai 2019 
 
Projekt «Redesign Luftraum Zürich»  |  Stellungnahme 
 
Sehr geehrter Herr Kroese 
 
Wir beziehen uns auf den Brief des Aero-Clubs der Schweiz AeCS vom 25. April 2019, inklu-
sive den damit verbundenen Dokumenten, insbesondere dem Entwurf eines Redesigns der 
CTR/TMA vom April 2019 und der zugrundliegenden Präsentation von Ilja Schmid (sog. "Do-
kument 2a"). 
 
Der Schweizerische Ballonverband SBAV vertritt als Spartenverband des AeCS die Interes-
sen der Ballonfahrer (Heissluftballone und Gasballone) und Heissluftluftschiffpiloten in der 
Schweiz. Aus diesem Grund betrifft unsere Stellungnahme nicht einen bestimmten Flug-
platz oder einen bestimmten Stakeholder (Fluggruppe), sondern Fragen der Ballonfahrt in 
der gesamten betroffenen Region. 
 
Wir haben grundsätzlich Verständnis für das Bedürfnis, die Lufträume im Raum Zürich zu 
vereinfachen und übersichtlicher zu gestalten, dies auch im Interesse der GA. Allerdings 
geht der vorliegende Entwurf unnötig weit über die in den Vereinfachungsbestrebungen 
2014/2017 erarbeiteten Entwürfe von zusätzlichen Restriktionen hinaus.  
 
Dass die Vereinfachung so weit getrieben wird, dass (i) nur noch drei Stufen in den TMA-
Sektoren resultieren, was praktisch flächendeckend zu einer wesentlichen Absenkung des 
Luftraums Echo um bis zu 3000 ft führt, und (ii) ohne technologiebasierte Tools (TMZ, RMZ, 
TMZ mit listening squawk etc.) und ohne HX-Sektoren gearbeitet wird, führt zu asymmetri-
schen Einschränkungen nur zulasten der GA, und zwar in einem Mass, das weit über das Ziel 
hinausschiesst. 
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Wir verzichten darauf, hier die Grundlagen von Ballonoperationen ausführlich zu schildern, 
möchten aber so viel festhalten: 

- Heissluftballone starten und landen ohne Flugplatzzwang. Aus diesem Grund kön-
nen in dieser Stellungnahme bezüglich Heisluftballonen keine feste Einrichtungen 
betrachtet werden, sondern es werden in den Anhängen ganze Operationsgebiete 
behandelt. 

- Im Gegensatz zu Heissluftballonen, sind Gasballone zum Start auf eine Gasversor-
gung angewiesen, die im Raum Zürich als feste Einrichtung, mit hoher Grundinvesti-
tion und erheblichen Unterhaltskosten, nur auf dem Gasballonstartplatz Zurzach 
vorhanden ist. 

- Alle Ballone sind in der Lage, je nach Windverhältnissen eine Höhe präzise zu halten. 

- Zu einem überwiegenden Teil sind Ballone bereits heute mit Transpondern (meist 
Mode S) ausgestattet. 

Wie vom AeCS im Schreiben vom 25. April 2019 gefordert, stellen wir eine Auswahl von iden-
tifizierten Problemfeldern in den Anhängen 1-8 jeweils auf separaten Seiten dar und versu-
chen, bei den Vorschlägen für die Lösung der Probleme, die unpräjudizierlich sind und nur 
dem konstruktiven Dialog dienen, die auf Folie 60 des Dokuments 2a aufgeführten Instru-
mente der «Airspace Toolbox» anzuwenden. Neben der hier als Beilagen 1 und 2 angefügten 
Stellungnahmen kann es sein, dass andere Stakeholder unsere Sparte (Ballon-Clubs etc.) 
eigene Stellungnahmen eingereicht haben, die durch diese Stellungnahme nicht ersetzt 
werden. 

Es würde uns freuen, Ihnen als Gesprächspartner für die Bedürfnisse und angemessene Lö-
sungsansätze mit Bezug auf unsere Sparte im Rahmen des AeCS zur Verfügung zu stehen. 
 
Mit bestem Dank und mit freundlichen Grüssen, 
 
Schweizerischer Ballonverband SBAV 

 
 
 

Pascal Witprächtiger   Balthasar Wicki 
Präsident    Ressort Recht & Ausbildung 
 
 
 
Anhänge: Anhänge 1-8 
Beilagen:  1. Stellungnahme der Gasballongruppe Rapperswil 
 2. Stellungnahme des Aero-Club Ostschweiz mit zugehöriger Kommunikation 
 
 
Kontaktadressen:  Pascal Witprächtiger 
    pascal.witprächtiger@sbav.ch, Mobil +41 79 753 86 72 
 
    Balthasar Wicki 
    balthasar.wicki@sbav.ch, Mobil +41 79 611 12 10 
  



 
 
 
 
 
 

190526 Stellungnahme SBAV zu Redesign Luftraum Zürich  Seite 3 
 

ANHANG 1 
 

Problemgebiet CTR-Ausdehnung nach NW (vorgelagert zu OSNEM und  
ENUSO) (Zurzach) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Gasballonstartplatz Zurzach (feste Einrichtung; Grundinvestition 
mehrere CHF 100'000) und damit alle Gasballonfahrer der Schweiz 

Bemerkungen Wir verweisen auf die separate Stellungnahme der Ballonsport-
gruppe Rapperswil vom 13.05.2019, die der SBAV vollumfänglich 
unterstützt (BEILAGE 1). 

Problematik Die Nutzbarkeit des Startplatzes Zurzach wird bei den vorherr-
schenden Windverhältnissen soweit eingeschränkt, dass der be-
reits heute kaum mehr kostendeckend zu betreibende Startplatz 
wohl aufgegeben werden muss, was zum Verschwinden einer gan-
zen Sparte der GA führen könnte. 

Vorschlag einer 
Lösung 

Gemäss Folie 16 von Dokument 2a wurde die laterale Ausdehnung 
der CTR nach NW primär aus Überlegungen der "collision 
avoidance" vorgeschlagen.  

Alternativ wäre zu prüfen, ob ein Verzicht auf die Ausdehnung der 
CTR möglich wäre, wenn anstelle der 2nm-CTR-Ausdehnung vorge-
lagert zu den FAP von RW 16 und RW 14 (OSNEM und ENUSO) eine 
TMA mit darunter gelagerter RMZ/TMZ (bzw. TMZ mit Listening 
Squawk) mit Obergrenze 3000 ft AMSL eingeführt würde, was die 
Separation zu OSNEM und ENUSO (jeweils auf 4000ft) und Collision 
Avoidance gewährleisten würde. 
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ANHANG 2 
 

Problemgebiet CTR-Ausdehnung nach NE (vorgelagert zu RAMEN)  
(Tösstal) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Startplätze im Raum Fehraltdorf, Hinwil, Pfäffikon ZH und Tösstal 

Bemerkungen - 

Problematik Die geplante laterale Ausdehnung, wie auch der vorgeschlagene 
Verzicht auf eine HX-Gültigkeit) verunmöglicht den geschützten 
Start im Tösstal, was v.a. bei SW-Lagen die Möglichkeit von siche-
ren Startplätzen zu Fahrten ins Thurgau geboten hat. 

Vorschlag einer 
Lösung 

Anstelle der 2nm-CTR-Ausdehnung vorgelagert zum FAP von RW 28 
(RAMEN) sollte eine TMA mit darunter liegender RMZ/TMZ (bzw. 
TMZ mit Listening Squawk) mit Obergrenze 3500 ft AMSL einge-
führt werden, was die Separation zu RAMEN (auf 5000ft) und Colli-
sion Avoidance gewährleisten würde. 

Die CTR von Dübendorf soll künftig nach wie vor unabhängig von 
der CTR LSZH geführt werden und HX betrieben werden. 
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ANHANG 3 
 

Problemgebiet CTR-Ausdehnung nach ESE (vorgelagert zu VIBAX)  
(Zürich Oberland) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Ballonfahrten aus Raum Zürichsee bei SSW-Lagen Richtung Thur-
gau und bei NE-Lagen in den Raum Zug/Luzern 

Bemerkungen - 

Problematik Das Startgebiet um Stäfa/Hombrechtikon ist ein klassischer Heiss-
luftballonstartplatz, dies sowohl bei SSW-, wie auch bei NE-Lagen 
(Bise). Die geplante laterale Ausdehnung der CTR verunmöglicht 
künftig unnötigerweise reizvollen Fahrten in den Raum Thurgau. 

Die Erstreckung der CTR dient dem Schutz primär des Anflugs auf 
LSMD, der nicht H24 in Betrieb ist und auch unter einem künftigen 
Nutzungsszenario (als Geschäftsreiseflugplatz) kaum sein wird. 

Vorschlag einer 
Lösung 

VIBAX liegt auf 6000ft und das darunterliegende Terrain lässt genü-
gend Raum für eine Separation, wenn statt einer CTR eine TMA ab 
5000ft AMSL eingeführt wird, vorgelagert mit einer RMZ/TMZ, (bzw. 
TMZ mit Listening Squawk) was die Separation zu VIBAX (auf 
6000ft) und Collision Avoidance gewährleisten würde. 

Nachdem LSMD nicht H24 betrieben wird, wäre alternativ/eventual 
zu prüfen, ob die Erstreckung der CTR zumindest nur HX eingeführt 
werden könnte. 

Die CTR von Dübendorf soll künftig nach wie vor unabhängig von 
der CTR LSZH geführt werden und HX betrieben werden. 
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ANHANG 4 
 

Problemgebiet CTR-Ausdehnung südlich von SIERRA  
(linkes Seeufer, Albiskette) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Ballonfahrten mit Start im Reppischtal, Reusstal 

Bemerkungen - 

Problematik Das Reppischtal und Reusstal bietet traditionelle, geschützte Start-
plätze für attraktive Bisenfahrten ins Reusstal oder (bei SW-Lagen) 
über den Zürichsee. Diese Startplätze werden seit jeher von 
Stadtzürcher Ballonfahrern benützt und erlauben es, das Ballon-
fahren auch in der Nähe der Stadt Zürich aufrecht zu erhalten, was 
für die Nachwuchsförderung wichtig ist. 

Vorschlag einer 
Lösung 

Es scheint, dass das betroffene Gebiet über dem Reppischtal unnö-
tigerweise bei der grosszügigen Zusammenfassung der CTR-Kreise 
auf Folie 6 des Dokuments 2a in die CTR miteinbezogen worden ist, 
obschon dies nur schon aufgrund der Topographie operationell 
nicht erforderlich scheint.  

Die CTR ist wie bisher südlich dem rechten Zürichseeufer entlang 
zu begrenzen, und das Reppischtal ist bis ans Zürichseeufer weiter-
hin bis auf minimal 4500ft dem Luftraum Echo zuzuweisen.  

NOTA: Das gleiche Bedürfnis werden wohl die Hängegleiter äus-
sern, die bei Bisenlagen ab dem Albis und Uetliberg starten. 
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ANHANG 5 
 

Problemgebiet TMA-Absenkung im Bereich der heutigen TMA-Sektoren 3, 4A, 
4B,11, 13 und Raum Ricken, Toggenburg (Ostschweiz) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Sämtliche Ballonfahrer in der Ostschweiz (geschätzt gegen 40% al-
ler Ballonfahrer in der Schweiz) 

Bemerkungen Wir verweisen auf die separate Stellungnahme des Aeroclubs Ost-
chweiz und der anschliessenden E-Mail-Korrespondenz zwischen 
Jeroen Kroese und Stefan Zeberli vom 14.05.2019, die der SBAV 
vollumfänglich unterstützt (BEILAGE 2). 

Problematik Wir verzichten auf die detaillierte Wiederholung der vom AeC Ost-
schweiz aufgebrachten Problematiken, die wir teilen: 

- Absenkung der Lufträume im Bereich der heutigen TMA-
Sektoren 3, 4A, 4B,11, 13 

- Einführung eines neuen TMA-Sektors über dem Ricken/Alp-
stein 

- Wesentliche Erschwerungen bei Alpenquerungen 

Ballone sind auf verlässlich verfügbare Lufträume angewiesen. 

Vorschlag einer 
Lösung 

Auch wenn der SBAV den Grundsatz der Vereinfachung der Luft-
raumstruktur akzeptiert, ist es nicht ersichtlich, wieso im 'gelben 
Bereich' (angrenzend an die CTR) gleich eine Reduktion auf nur 
eine einzige TMA-Höhe gewählt wurde. Dies führt zu nicht erklärli-
chen und auch operationell nicht erforderlichen Abstufungen von 
z.B. 7500ft (blau) oder 6500ft (rot) auf 3500ft. Um den für die GA er-
forderlichen Luftraum Echo möglichst zu schützen, wäre auch 
künftig eine Abstufung der TMA-Sektoren um maximal 1500ft bei-
zubehalten. 

Das neu als TMA eingezonte Gebiet SE der Alpentrennlinie ist zu-
mindest auf 7500ft anzuheben. 

Vorgelagerte RMZ/TMZ inklusive Säntis und Alpstein. 
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ANHANG 6 
 

Problemgebiet TMA-Absenkung im Bereich des heutigen TMA-Sektors 6  
(Frick, Bözberg) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Ballonfahrer im Raum Basel 

Bemerkungen - 

Problematik Im Raum Basel/Frick gibt es sehr aktive Ballonfahrer und gewerbli-
che Ballonbetreiber.  

Die deutliche Absenkung der TMA 6 in diesem Raum um mehrheit-
lich 2000ft führt zu erheblichen Einschränkungen besonders in den 
Sommermonaten, wo es bei SW-Lagen erforderlich sein kann, ge-
gen 2500m AMSL steigen zu können, um in die laminare Strömung 
zu gelangen. 

Vorschlag einer 
Lösung 

Es ist nicht ersichtlich, wieso im 'gelben Bereich' (angrenzend an 
die CTR) gleich eine Reduktion auf nur eine einzige TMA-Höhe ge-
wählt wurde. Dies führt zu nicht erklärlichen und auch operationell 
nicht erforderlichen Abstufungen von 6500ft (rot) auf 3500ft. Um 
den für die GA erforderlichen Luftraum Echo möglichst zu schüt-
zen, wäre im beschriebenen Gebiet künftig ein TMA-Sektor mit 
mindestens 4500ft beizubehalten. 

Die unter den TMA liegenden Lufträume könnten zusätzlich als 
RMZ/TMZ (bzw. TMZ mit Listening Squawk) ausgestaltet werden, 
was zusätzliche Sicherheitsgewinne bringt. 
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ANHANG 7 
 

Problemgebiet TMA-Absenkung im Bereich der heutigen TMA-Sektoren 14HX 
(Höhronen, Etzel, Sattelegg) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Zürichseequerungen und Fahrten ab Einsiedeln 

Bemerkungen - 

Problematik Ohne ATC-Freigaben sind bereits heute wegen der CTR 2 Querun-
gen des Zürichsees nur bei eher flachen Bisenlagen (NE/ENE-La-
gen) ab Startplätzen östlich von Stäfa möglich. 

Wegen der weitreichenden Abdeckung durch Hörnli/Ricken sind er-
fahrungsgemäss genügende Windstärken für eine sichere Fahrt 
über den Höhronen oder die Sattelegg in der Regel erst ab ca. 
2'500m AMSL auffindbar.  

Die Absenkung der TMA 14 um 1000ft und die Erstreckung nach Sü-
den bis nach Rothenthurm erschwert diese traditionellen Fahrten 
unnötig. 

Ballone sind auf verlässlich verfügbare Lufträume angewiesen. 

Vorschlag einer 
Lösung 

(wie bei Anhang 8) 

Nachdem MILNI (FAP von RW 34) auf 5000ft und UTIXO gar auf 
6000ft liegt, würde eine Absenkung der heutigen TMA 14 auf 5000ft 
AMSL eigentlich genügend Separation erlauben. Falls ein ausge-
wiesenes Bedürfnis nach einem zusätzlichen vorgelagerten TMA-
Sektor südlich davon besteht, wäre dieser auf 6500ft anzusetzen. 

Die unter den TMA liegenden Lufträume könnten zusätzlich als 
RMZ/TMZ (bzw. TMZ mit Listening Squawk) ausgestaltet werden, 
was zusätzliche Sicherheitsgewinne bringt. 
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ANHANG 8 
 

Problemgebiet TMA-Absenkung im Bereich der heutigen TMA-Sektoren 14HX 
(Höhronen, Etzel, Sattelegg) 

 
Betroffene Stake-
holder 

Ballonpiloten im Raum Luzern 

Bemerkungen Wie bereits Anhang 8 ist dieser Anhang eine Konsequenz aus der 
sehr problematischen Absenkung im Bereich der TMA 14. 

Problematik Fahrten ab dem Raum Luzern bei SW-Lagen werden kaum mehr 
möglich sein: Erfahrungsgemäss benötigt man Höhen zwischen 
4500ft - 5500ft AMSL um in dieser Gegend den laminaren Wind zu 
erreichen. Zudem lässt die Topografie im Bereich Zugerberg/Sat 
telegg nicht verlässlich eine Landung zu, falls künftig keine Frei-
gabe zur Querung der TMA erteilt würde. 

Ballone sind auf verlässlich verfügbare Lufträume angewiesen. 

Vorschlag einer 
Lösung 

(wie bei Anhang 7)  

Nachdem MILNI (FAP von RW 34) auf 5000ft und UTIXO gar auf 
6000ft liegt, würde eine Absenkung der heutigen TMA 14 auf 5000ft 
AMSL eigentlich genügend Separation erlauben. Falls ein Bedürfnis 
nach einem zusätzlichen vorgelagerten TMA-Sektor südlich davon 
besteht, wäre dieser auf 6500ft anzusetzen. 

Die unter den TMA liegenden Lufträume könnten zusätzlich als 
RMZ/TMZ (bzw. TMZ mit Listening Squawk) ausgestaltet werden, 
was zusätzliche Sicherheitsgewinne bringt. 

 
















